
6j8 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 
des Ausschusses für wirtschaftliche Angelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Juli 1971, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Weingesetz 1961 ge­

ändert wird C~Jeingesetznovelle 1971) 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll das 1/eingesetz unter Bedachtnahme auf Bestimmungen der 

E'WG-JJeinmarktregelung und um Schäden in der Exportwirtschaft 

zu vermeiden entsprechend novelliert werclen$ Unter anderem 

ist eine neue Legaldefination des Begriffes Ititlein ll
, eine Zu­

sammenfassung der Heinbaugebiete in sechs \.-Jeinbauregionen 

sowie eine Neuregelung über Qualitätsweine, das \Jeingütesiegel 

und den Siegelwein vorgesehen. 

Der Ausschuß für vrirtschaftliche Angelegenheiten hat die 

gegenständliche Vorlage in seiner Sitzune; vom 19. Juli 1971 
in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem Hohen 

Hause zu empfehlen, keinen EinE,pruch zu erhebenD 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für wirtschaftliche Angelegenheiten den jld]j;12.ß, der Bundesrat 

wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 16. Juli 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Weingesetz 1961 
geändert wird (hfeingesetznovelle 1971), wird kein Einspruch er­

hoben. 

Wien, am 19. Juli 1971 

E cl e r Dr. I r 0 

Berichterstatter Obmann 
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